
 
 
 

 
 
Jahresabrechnung 2010 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Beiliegend erhalten Sie das Formular zur Erstellung der Jahresabrechnung 2010 sowie das 
dazugehörende Kontrollblatt. Bitte beachten Sie die Anleitung auf der Rückseite dieses Schreibens.  
Die ausgefüllten und unterzeichneten Unterlagen müssen bis spätestens 30. Januar 2011 bei uns 
eingehen! Bei verspätet eingereichter Abrechnung sind auf nachgeforderte Beiträge Verzugszinsen 
rückwirkend ab 1. Januar 2011 geschuldet. 
 
Lohnbescheinigung 

Diese wird benötigt, um die AHV-pflichtige Lohnsumme und die Beschäftigungsdauer der Versicherten 
auf deren individuelles Konto (IK) eintragen zu können. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur 
Verfügung: 
 Beiliegendes Formular Lohnbescheinigung (elektronische Einlesung, möglichst nicht handschriftlich). 
 EDV-Liste (Reihenfolge der Kolonnen 1-6 einhalten, gute Druckqualität auf weissem Papier). 
 Elektronische Lohnmeldung im PartnerWeb. 
 via einheitliches Lohnmeldeverfahren (ELM) im PartnerWeb, sofern Ihr Lohnprogramm über einen 

entsprechenden Record verfügt. 
 Kunden, die im vereinfachten Abrechnungsverfahren abrechnen, müssen zusätzlich die Adresse der 

Arbeitnehmenden angeben. 
 Nach Möglichkeit ist die neue 13-stellige AHV-Nummer anzugeben. 
 
Kontrollblatt zur Lohnbescheinigung 

Dieses enthält die im Jahre 2010 in Rechnung gestellten Lohnsummen. Bitte tragen Sie in der Kolonne 
rechts die effektiven Lohnsummen ein. Die Familienzulagen entsprechen den angemeldeten und 
bewilligten Leistungen. Nachträgliche Korrekturen haben separat zu erfolgen. Sie werden in der 
Akontobeitragsrechnung im Januar berücksichtigt. 
 
Der Ausgleichskasse obliegt auch die Kontrolle des BVG-Anschlusses. Es ist deshalb unerlässlich, die 
entsprechenden Fragen zu beantworten. Ebenso zwingend sind Stempel und Unterschrift. Sofern Sie 
die Jahresabrechnung elektronisch in unserem PartnerWeb erstellen, ersetzt die Rekapitulation das 
Kontrollblatt zur Lohnbescheinigung. 
 
Besten Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
Generelle Hinweise 

 Akkordanten gelten grundsätzlich als Arbeitnehmer, sofern sie nicht nachweislich als Selbständig-
erwerbende gelten. Die Firma, welche einen Akkordauftrag vergibt, ist für die korrekte Abrechnung 
der Lohnsumme und die Aufteilung derselben auf die einzelnen am Akkord beteiligten Arbeitnehmer 
verantwortlich. 

 Beitragspflicht für Jugendliche im Jahre 2010 
mit Geburtsjahr 1992 und älter = pflichtig 
mit Geburtsjahr 1993 und jünger = frei 

 Erwerbstätige Personen im ordentlichen Rentenalter müssen für jenen Teil des 
Erwerbseinkommens AHV-Beiträge entrichten, der CHF 1'400.-- im Monat oder CHF 16'800.-- im 
Jahr übersteigt.  

 Erfolgsabhängige Lohnnachmeldungen, realisiert im Folgejahr für das vergangene Jahr, sind nach 
dem Realisierungsprinzip in die neue Jahresrechnung einzubeziehen. 

 
Rufen Sie uns unter Tel. 044 258 82 22 an, wenn Sie Fragen haben. Wir helfen Ihnen gerne. 
 



 
Anleitung zum Ausfüllen der Formulare „Lohnbescheinigung“ und „Kontrollblatt“ 
 
Bitte wie folgt ausfüllen: 

 

Abrechnungsjahr, Mitgliedernummer und 
Firmenname (Stempel) 

 13 – stellige Versichertennummer 
 Name,  Vorname 
 Geburtsdatum 
 Beschäftigungsmonate 
 AHV-pflichtiger Lohn 
 ALV-pflichtiger Lohn 
 Ausbezahlte Kinderzulagen 

 

 

Total pro Spalte auf 
Kontrollblatt übertragen  

Effektiv pflichtige ALV, MDK 
und FAK Lohnsummen 
eintragen, auch wenn diese 
identische ist mit der AHV-
Lohnsumme 

Differenzen zu den 
abgerechneten Familienzulagen 
müssen separat gemeldet 
werden. 

Bestätigung BVG-Anschluss 
sowie Stempel sind zwingend 
erforderlich.  


	Jahresabrechnung 2010
	Lohnbescheinigung

	Kontrollblatt zur Lohnbescheinigung
	Generelle Hinweise

